Erläuterungen

ZUM ANTRAG AUF ZUTEILUNG DER VOM OIB VERGEBENEN NUMMER FÜR ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG FÜR NACHSTEHENDES BAUPRODUKT

Allgemeines

Es ist für jede Übereinstimmungserklärung ein eigener Antrag zu stellen.

Auf Wunsch des Herstellers besteht grundsätzlich die Möglichkeit, in einer Übereinstimmungserklärung mehrere Produkte zusammenzufassen. Voraussetzungen dafür sind, dass

· die Produkte der selben in der 1. Spalte der Baustoffliste ÖA angegebenen lfd. Nummer zuzuordnen sind, 

· dem selben Regelwerk entsprechen und

-
alle Produkte im selben Werk hergestellt werden.
Durch den Antragsteller sind nur die relevanten grau hinterlegten Felder des Formulares auszufüllen.

Zu Abschnitt Antragsform

Die zutreffende Antragsform ist anzukreuzen. Im Falle einer Neuausstellung einer Übereinstimmungserklärung und im Falle einer Abänderung bzw. Erweiterung einer Übereinstimmungserklärung ist zusätzlich die (ursprüngliche) Kurzbezeichnung der Übereinstimmungserklärung inklusive der vom OIB vergebenen Nummer (z.B.: H – 1.1.4 – 02 – 1111) einzutragen.

Zu Abschnitt A – Hersteller

Antragsteller wird in der Regel der Hersteller selbst sein. Im Falle einer autorisierten Vertretung ist eine Vollmacht des Herstellers beizustellen. Es sind die genaue gewerberechtliche Bezeichnung des Antragstellers und dessen Adresse anzugeben, ebenso Name, Telefonnummer, Faxnummer und ggf. E-Mail Adresse einer autorisierten Ansprechperson einzutragen.

Die Bezeichnung des Herstellers ist jene Bezeichnung, die bei der Anbringung des ÜA-Zeichens im ÜA-Zeichen in der zweiten Zeile der zusätzlichen Angaben eingetragen wird.
Zu Abschnitt B – Bezeichnung des Bauprodukts

1. Zeile:
Verordnung des OIB vom 8.1.2007 über die Baustoffliste ÖA, OIB-095.1-001/07 (es ist die jeweils geltende Ausgabe zu zitieren)

2. Zeile:
Es ist die vollständige Handelsbezeichnung des Bauproduktes anzugeben.

Anmerkung: Die in Prospekten etc. angeführten Bezeichnungen haben dieser Handelsbezeichnung zu entsprechen.

Sofern das Regelwerk Produktbezeichnungen (Typen etc.) oder Produkteigenschaften (Klassen etc.) vorsieht, sind diese im Antragsformular anzuführen.

Für den Fall, dass mehrere Produkte einer lfd. Nr. der Baustoffliste ÖA im gleichen Werk hergestellt werden und das gleiche Regelwerk gemäß der Baustoffliste ÖA anwendbar ist (siehe „Allgemeines“), können diese wahlweise in einer Übereinstimmungserklärung zusammengefasst werden. Dies ist bereits bei der Beantragung der OIB-Nummer zu deklarieren. Für diesen Fall ist das Beilagenblatt zu verwenden und in diesem ein Produktblock (Abschnitt B) (oder mehrere) auszufüllen.

Für ein und dasselbe Produkt, das unter verschiedenen Handelsbezeichnungen in Verkehr gesetzt wird, ist für jede Handelsbezeichnung ein eigener Produktblock auszufüllen. Die Identität verschieden bezeichneter Produkte ist durch eine eidesstattliche Erklärung des Herstellwerkes zu bestätigen.

3. Zeile:
Es sind die in der 1. Spalte der Baustoffliste ÖA angegebene Lfd. Nummer einzutragen. Es ist(sind) das(die), für das Bauprodukt relevante(n), in der Baustoffliste ÖA angegebene(n) Regelwerk(e) mit dem jeweiligen Ausgabedatum anzugeben.

Zu Abschnitt C – Herstellwerk

Das Herstellwerk ist mit der genauen gewerberechtlichen Bezeichnung und der Adresse bekanntzugeben. Name, Telefonnummer, Faxnummer und ggf. E-Mail Adresse einer autorisierten Ansprechperson im Herstellwerk sind ebenfalls anzugeben.
Zu Abschnitt D – Anzahl der Beilagen

Sofern mehrere Produkte in einer Übereinstimmungserklärung zusammengefasst werden und die entsprechenden Angaben in dem Beilagenblatt durchgeführt werden, ist die Anzahl der Beilagen bekanntzugeben.

Zu Abschnitt E – Bildzeichen

Soll zusätzlich zur Bezeichnung des Herstellers im ÜA-Zeichen ein Bildzeichen verwendet werden, ist im Zuge der Antragstellung für die Nummernvergabe ein Muster dem OIB zu übermitteln.
Unterfertigung

Für die elektronische Übermittlung des Antrages ist anstelle einer händischen Unterfertigung die Anführung des Unterzeichners unter Beifügung des Kürzels „e.h.“ zulässig. Ein originalunterfertigtes Dokument ist vom Hersteller aufzubewahren.
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